
Herzlich Willkommen, 

 

heißen dürfen wir all diejenigen, welche die „3G“ Auflagen erfüllen. 

 

Bedeutet: 

Wer einen Nachweis wie folgt erbringen kann: 

 

Geimpft  

Impfpass, seit 14 Tagen abgeschlossene Impfung, i.d.R. also 2 Impfungen. Hier sind weitere 
Nachweisformen (Digitaler Impfpass etc.) geplant. Bei einer ehemals infizierten und jetzt genesenen 
Person sind Impfpass und PCR Test als Nachweis vorzulegen. In diesem Fall besteht die Impfung aus 
nur einer verabreichten Impfdosis. Dabei kann- anders als bei genesenen Personen, die keine erste 
Impfdosis erhalten haben die Infektion beliebig lange zurückliegen. 

 

Genesen  

Nachweis über eine durch PCR Test bestätigte Infektion (mind. 28 Tage und max. 6 Monate 
zurückliegend) 

 

Getestet 

Bescheinigungen der offiziellen Testzentren, alle von Dienstleistern (z.B. Gastronomen, Friseure) 
bestätigten negativen Testnachweise, Testnachweise von Arbeitgebern für Beschäftigte, von Schulen 
durchgeführte Tests für Kinder und Jugendliche. Ebenso Bescheinigungen von Selbsttests, die 
Gastronomen vor Ort unter Überwachung der Testdurchführung durch eine geeignete Person 
ausstellen.  

Selbsttest, die von Gästen/Kunden im privaten Umfeld ohne Überwachung des Dienstleisters 
durchgeführt wurden, berechtigen nicht zum Zugang. 

 

Wir empfehlen Ihnen bereits vor Anreise einen Testnachweis mitzuführen. 

Somit können Sie längere Wartezeiten bei check vermeiden. 

Sollten Sie keinen negativen Test dabei haben besteht aber auch die Möglichkeit sich in unserer 
Anwesenheit Selbst zu testen, was wir Ihnen dann offiziell bescheinigen können. 

 

Testmöglichkeiten in Ludwigsburg: 

https://www.ludwigsburg.de/start/rathaus+und+service/schnellteststellen.html 


